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Sehr geehrte Damen und Herren, 

schon lange hat der Investitionsabzugsbetrag die Ansparabschreibung 
abgelöst. Entsprechend sind mittlerweile viele Urteile zum Abzugs-
betrag ergangen. Das Bundesfinanzministerium hat jetzt seine Ver-
waltungsanweisung an die gesammelte Rechtsprechung der letzten 
fünf Jahre angepasst. Daneben hat sich das Ministerium auch zu den 
Folgen der Löschung einer britischen Limited geäußert, die hierzu-
lande vor der Einführung der Unternehmergesellschaft (UG) recht 
beliebt war. Alle Themen in der aktuellen Ausgabe finden Sie wie 
immer in der Inhaltsübersicht: 
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- - 19. 
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AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

»Sparsamkeit ist eine Methode, 

sein Geld auszugeben, ohne das ge-

ringste Vergnügen daran zu haben.« 

Robert Lembke 

 

»Wenn Sie einen Dollar in Ihr Unter-

nehmen stecken wollen, so müssen 

Sie einen weiteren bereithalten, um 

das bekannt zu machen.« 

Henry Ford 
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Zweifelsfragen zum Investitionsabzugsbetrag 
In einer aktualisierten Verwaltungsanweisung beantwortet das 
Bundesfinanzministerium auch Zweifelsfragen zum Investiti-
onsabzugsbetrag. 

Seit das Bundesfinanzministerium vor fast fünf Jahren seine erste 
Verwaltungsanweisung zum Investitionsabzugsbetrag veröffentlicht 
hat, sind zahlreiche Urteile zu dem Thema ergangen. Auch am Ge-
setz selbst gab es seither einige Änderungen. Das Bundesfinanzmi-
nisterium hat daher seine Verwaltungsanweisung überarbeitet und 
beantwortet damit auch gleich einige Zweifelsfragen zum Investi-
tionsabzugsbetrag. Folgende Änderungen sind darin enthalten: 

· Software: Für immaterielle Wirtschaftsgüter kann kein Investi-
tionsabzugsbetrag in Anspruch genommen werden. Dazu zählt 
insbesondere Software. Eine Ausnahme gibt es allerdings für 
Trivialsoftware, die zu den 
abnutzbaren beweglichen 
und selbständig nutzbaren 
Wirtschaftsgütern gehört. 
Nach den Einkommensteu-
er-Richtlinien gelten insbe-
sondere Programme mit 
Anschaffungskosten von 
nicht mehr als 410 Euro als 
Trivialsoftware. 

· Erstmalige Inanspruchnahme: Für die Inanspruchnahme von In-
vestitionsabzugsbeträgen in der Steuererklärung genügt es, das 
Wirtschaftsgut in den beim Finanzamt eingereichten Unterlagen 
seiner Funktion nach zu benennen und die Höhe der voraus-
sichtlichen Kosten anzugeben. Die notwendigen Angaben kön-
nen auch noch im Einspruchs- oder Klageverfahren durch weite-
re, bei Abgabe der Steuererklärung bereits vorhandene Nach-
weise vervollständigt werden. Es spielt keine Rolle, ob die In-
vestition bei Abgabe der Steuererklärung bereits durchgeführt 
wurde oder ob der Unternehmer im Zeitpunkt der Investition 
die Absicht hatte, einen Investitionsabzugsbetrag in Anspruch 
zu nehmen. Keinen Abzugsbetrag gibt es, wenn der Abzug so 
kurz vor Ablauf des Investitionszeitraums geltend gemacht wird, 
dass nicht mehr mit einer fristgerechten Durchführung der In-
vestition gerechnet werden kann. 

· Nachträgliche Inanspruchnahme oder Erhöhung: Die strengen 
Vorgaben für eine nachträgliche Inanspruchnahme hat das Mi-
nisterium jetzt etwas gelockert, nachdem der Bundesfinanzhof 
die bisherigen Vorgaben weitgehend nicht anerkannt hatte. 
Werden Investitionsabzugsbeträge nach der erstmaligen Steuer-
festsetzung in Anspruch genommen oder bereits geltend ge-
machte Abzugsbeträge erhöht, muss der Unternehmer aber 
glaubhaft darlegen, warum ein Abzugsbetrag nicht bereits in 
der ursprünglichen Gewinnermittlung geltend gemacht wurde, 
und dass in dem Gewinnermittlungszeitraum, in dem ein Inves-
titionsabzugsbetrag nachträglich berücksichtigt werden soll, ei-
ne voraussichtliche Investitionsabsicht bestanden hat. Die er-
höhten Anforderungen gelten nicht für Investitionsabzugsbeträ-
ge, die im Einspruchsverfahren gegen einen Schätzungsbescheid 
mit der nachgereichten Steuererklärung geltend gemacht wer-
den. Die Geltendmachung von Investitionsabzugsbeträgen nach 
der erstmaligen Steuerfestsetzung kommt allerdings nicht in 
Frage, wenn die Investitionsfrist abgelaufen ist oder in Kürze 
ausläuft und keine Investition getätigt wurde oder wenn der 

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Neuauflage des nächsten 
Steuervereinfachungsgesetzes 

Unter Federführung der Länder Hessen 
und Rheinland-Pfalz hatten die Bundes-
länder bereits im vergangenen Jahr ein 
Maßnahmenpaket mit elf Maßnahmen zur 
Steuervereinfachung beschlossen. Mit der 
Neuwahl des Bundestages im Herbst war 
das Vorhaben allerdings vorerst geschei-
tert. Nun wollen die Länder Rheinland-
Pfalz und Hessen gemeinsam mit Bremen 
und Schleswig Holstein einen neuen Vor-
stoß versuchen. Der Bundesrat wird den 
Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 14. 
März beraten. 

 

Panne bei der Vergabe von 
Steueridentifikationsnummern 

Beim 2007 gestarteten Großprojekt der 
bundeseinheitlichen Steueridentifikations-
nummer hat sich jetzt eine große Panne 
herausgestellt. Durch Zufall wurde be-
kannt, dass in zahlreichen Fällen Num-
mern doppelt vergeben wurden oder ein 
Steuerzahler mehrere Nummern zugeteilt 
bekommen hat. Über die genauen Zahlen 
gehen die Angaben auseinander, aber bei 
bis zu 164.451 Steueridentifikationsnum-
mern soll es zu Fehlern gekommen sein. 
Besonders problematisch ist das in den 
Fällen, in denen mehrere Personen die-
selbe Nummer erhalten haben, was aber 
wohl nur rund 1.300 Personen betrifft. 
Hier kann es nämlich dazu kommen, dass 
das Arbeitsverhältnis mit der Steuerklasse 
VI geführt wird, weil der andere Inhaber 
der Steuernummer bereits eine Arbeits-
stelle mit der Steuerklasse I hat. 

 

Längere Vorlauffristen 
für Anträge durch SEPA 

Anträge auf Herabsetzung von Vorauszah-
lungen, Stundungen, Aussetzung der Voll-
ziehung und Erlasse von Steuerforderun-
gen müssen dem zuständigen Finanzamt 
künftig mindestens 10 Arbeitstage vor 
dem Fälligkeitstermin vorliegen, damit 
der Bearbeiter den Einzug per Lastschrift 
noch ändern kann. Wenn der Antrag spä-
ter beim Finanzamt eingeht, erfolgt der 
Einzug des bisher festgesetzten Betrages. 
Grund für diese längere Vorlauffrist ist 
laut der Oberfinanzdirektion Koblenz die 
Umstellung zum 1. Februar 2014 auf das 
SEPA-Verfahren, weil die Vorgaben der 
Banken für erstmalige Lastschrifteinzüge 
zu einem verlängerten Ablauf bei der Er-
stellung der Lastschriften führen. 
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Abzug mehr als drei Jahre (taggenaue Berechnung) nach Durch-
führung der Investition beantragt wird oder die Nachholung er-
kennbar dem Ausgleich von nachträglichen Einkommenserhö-
hungen dient, zum Beispiel nach einer Betriebsprüfung. 

· Betriebseröffnung: Bei der Neugründung eines Betriebes ist ei-
ne besondere Prüfung der Investitionsabsicht erforderlich, da 
eine Plausibilitätskontrolle anhand eines bereits verfolgten Be-
triebskonzeptes nicht möglich ist. Der Unternehmer muss daher 
anhand geeigneter Unterlagen wie beispielsweise Kostenvoran-
schlägen, Informationsmaterial, konkreten Verhandlungen oder 
verbindlichen Bestellungen die Investitionsabsicht am Bilanz-
stichtag darlegen. Gewichtige Indizien für eine Investitionsab-
sicht sind, dass der Unternehmer im Zusammenhang mit der Be-
triebseröffnung bereits endgültig selbst mit Aufwendungen be-
lastet ist oder dass die bereits unternommenen Schritte eine 
sinnvolle, zeitlich zusammenhängende Abfolge mit dem Ziel der 
endgültigen Betriebseröffnung darstellen. Allein die Einholung 
von unverbindlichen Angeboten sowie Kostenvoranschlägen oder 
die Teilnahme an Informationsveranstaltungen reichen jedoch 
nicht als Nachweis der Investitionsabsicht aus, da diese in der 

Regel kostenfrei und risiko-
los sind. Außerdem soll das 
Finanzamt die weitere 
Konkretisierung der Inves-
titionsabsicht im der Inan-
spruchnahme des Investiti-
onsabzugsbetrages folgen-
den Kalender- oder Wirt-
schaftsjahr prüfen. 

· Betriebserweiterung: Die strengen Vorgaben bei der Betriebs-
eröffnung für die Glaubhaftmachung der Investitionsabsicht gel-
ten nicht mehr für eine Betriebserweiterung. Investitionen im 
Rahmen einer Betriebserweiterung sind also künftig anderen In-
vestitionen gleichgestellt. 

· Betriebsübertragung: Das bei einer unentgeltlichen Betriebs-
übertragung oder Buchwerteinbringung im Übertragungsjahr re-
gelmäßig entstehende Rumpfwirtschaftsjahr verkürzt nicht den 
maßgebenden Investitionszeitraum. Erfolgt die Übertragung 
beispielsweise im letzten Wirtschaftsjahr der Investitionsfrist 
für ein Wirtschaftsgut, für das der Rechtsvorgänger einen Inves-
titionsabzugsbetrag beansprucht hat, kann der Rechtsnachfol-
ger die Investition noch bis zum Ende der regulären Investitions-
frist steuerbegünstigt durchführen. 

· Betriebsveräußerung: Für den Investitionsabzugsbetrag ist die 
Veräußerung oder unentgeltliche Übertragung des Betriebs un-
schädlich, wenn der Betrieb bis zum Ende des Verbleibens- und 
Nutzungszeitraums in der Hand des neuen Eigentümers beste-
hen bleibt und gleichzeitig die Nutzungs- und Verbleibensvo-
raussetzungen für das begünstigte Wirtschaftsgut erfüllt werden.  
Der ursprüngliche Nutzungs- und Verbleibenszeitraum bleibt 
auch für den neuen Eigentümer maßgebend. 

· Überlassung: Die Verbleibens- und Nutzungsvoraussetzung für 
den Investitionsabzugsbetrag wird insbesondere dann nicht 
mehr erfüllt,  wenn das Wirtschaftsgut einem Anderen für mehr 
als drei Monate zur Nutzung überlassen wird. Bei einer wegen 
sachlicher und personeller Verflechtung bestehenden Betriebs-
aufspaltung gilt die Verbleibensvoraussetzung allerdings trotz 
der Überlassung als erfüllt. 

Berichtigung einer 
Zusammenfassenden Meldung 

Seit 2007 ist die Übermittlung der Zu-
sammenfassenden Meldung (ZM) auf 
elektronischem Weg vorgeschrieben. Eine 
Abgabe in Papierform ist nur ausnahms-
weise zur Vermeidung von unbilligen Här-
tefällen zulässig. Das Bundeszentralamt 
für Steuern weist jetzt ausdrücklich da-
rauf hin, dass dieser Grundsatz auch für 
die Berichtigung einer ZM gilt. 

 

Vereine müssen 
Steuererklärung abgeben 

Die Finanzämter prüfen in der Regel alle 
drei Jahre, ob Vereine und andere Organi-
sationen, die gemeinnützigen, mildtäti-
gen oder kirchlichen Zwecken dienen, die 
Voraussetzungen für die Befreiung von der 
Körperschaft- und Gewerbesteuer erfüllt 
haben. Dazu müssen die Vereine eine 
Steuererklärung abgeben und Kopien ihrer 
Kassenberichte und Tätigkeits- oder Ge-
schäftsberichte beilegen. Da der dreijäh-
rige Prüfungszeitraum nicht bei allen Ver-
einen identisch ist, sind von der jetzt be-
ginnenden Überprüfung nicht sämtliche 
Vereine betroffen. Die Oberfinanzdirekti-
on Koblenz weist aber darauf hin, dass 
viele Vereine demnächst eine schriftliche 
Aufforderung des Finanzamts zur Abgabe 
der genannten Unterlagen erhalten. Die 
Vordrucke für die Steuererklärung werden 
dabei wie bei Privatpersonen und Unter-
nehmen nicht mehr per Post versendet, 
sondern stehen im Internet bereit oder 
können beim Finanzamt abgeholt werden. 

 

Aktivierung eines 
Steuererstattungsanspruchs 

Gibt es Streit mit dem Finanzamt, ob ein 
Steuererstattungsanspruch tatsächlich be-
steht, ist - dem Vorsichtsprinzip folgend – 
der Erstattungsanspruch in der Bilanz 
nicht zu aktivieren. So hat das Finanzge-
richt Baden-Württemberg entschieden im 
Fall einer Aktiengesellschaft, deren Vor-
steuererstattungsanspruch das Finanzamt 
für eine bestimmte Leistung bestritten 
hatte. Erst als der Europäische Gerichts-
hof in einem anderen Fall den Erstat-
tungsanspruch bestätigt hatte und das Ur-
teil im Bundessteuerblatt veröffentlicht 
wurde, gab das Finanzamt klein bei, ver-
langte aber, dass der Erstattungsanspruch 
rückwirkend in der Bilanz des Unterneh-
mens aktiviert wird. Die Richter sahen das 
anders: Erst mit der Veröffentlichung 
wurde das Urteil für allgemein anwendbar 
erklärt, und damit stand erst zu diesem 
Zeitpunkt der Erstattungsanspruch fest. 



 4

· Privatnutzung: Eine der Voraussetzungen für den Investitions-
abzugsbetrag ist eine fast ausschließlich betriebliche Nutzung 
des Wirtschaftsguts. Für einige Wirtschaftsgüter gelten aber be-
sondere Regeln, was die Privatnutzung angeht. So sind für einen 
Pkw  Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und Famili-
enheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung 
der betrieblichen Nutzung zuzurechnen. Allerdings gilt das nur 
im Fall der Fahrtenbuchmethode, denn bei Anwendung der 1 %-
Regelung unterstellt das Finanzamt einen schädlichen privaten 
Nutzungsumfang. Bei einer Photovoltaikanlage ist der private 
Verbrauch keine schädliche außerbetriebliche Nutzung, sondern 
eine Sachentnahme des produzierten Stroms. Dagegen darf die 
von einem Blockheizkraft-
werk erzeugte Wärme nur 
betrieblichen Gebäuden und 
Einrichtungen dienen. Wird 
die Wärme für den Privat-
haushalt oder für andere 
außerbetriebliche Gebäude 
genutzt, liegt eine schädli-
che Nutzung vor. 

· Prognoseentscheidung: Ob die Verbleibens- und Nutzungsvo-
raussetzungen voraussichtlich erfüllt werden, richtet sich nach 
einer wirtschaftsgutbezogenen Prognose. Die Verwendung ver-
gleichbarer Wirtschaftsgüter spielt dabei keine Rolle. So schei-
det beispielsweise der Investitionsabzugsbetrag für die Anschaf-
fung eines weiteren Pkw nicht deshalb aus, weil bei einem an-
deren Pkw die 1 %-Regelung angewendet wird. 

· Steuerrückstellungen: Wird ein Investitionsabzugsbetrag später 
wieder rückgängig gemacht, wirken sich die nachzuzahlenden 
Steuern nicht rückwirkend auf die Steuerrückstellungen aus. 

· Einkunftsart: Es spielt keine Rolle, wenn der Unternehmer auf-
grund struktureller Veränderungen im Betrieb künftig Gewinne 
oder Verluste aus einer anderen Einkunftsart erzielt. 

· Zinsberechnung: Das Finanzministerium äußert sich in seinem 
Schreiben wohlweislich nicht ausdrücklich zur Zinsberechnung, 
wenn der Investitionsabzugsbetrag rückgängig gemacht wird. 
Der Bundesfinanzhof hatte nämlich entschieden, dass die nach-
träglich fällige Steuer erst ab dem Zeitpunkt der Rückgängig-
machung zu verzinsen ist. Ab 2013 ist aber ausdrücklich gesetz-
lich geregelt, dass die Verzinsung bereits ab dem Zeitpunkt der 
erstmaligen Inanspruchnahme läuft. 

In einem Punkt hat übrigens schon ein Gericht dieser aktualisier-
ten Verwaltungsanweisung widersprochen: Das Niedersächsische 
Finanzgericht meint nämlich, dass die bereits erfolgte Anschaffung 
des Wirtschaftsguts der nachträglichen Inanspruchnahme des In-
vestitionsabzugsbetrags nicht entgegensteht. Einzig entscheidend 
sei, dass das Wirtschaftsgut im Jahr, für das der Unternehmer den 
Abzugsbetrag geltend machen will, noch nicht angeschafft war. 

Dass in der Zwischenzeit eine Betriebsprüfung stattgefunden hat, 
spiele keine Rolle. Das Gericht akzeptiert also ausdrücklich den 
Fall, dass der Investitionsabzugsbetrag primär den höheren Gewinn 
nach einer Betriebsprüfung kompensieren soll. Weil es zu diesem 
Sachverhalt noch kein Urteil des Bundesfinanzhofs gibt, hat das 
Gericht die Revision zugelassen. Ein Einspruch gegen den Ableh-
nungsbescheid des Finanzamts ruht daher bis zur Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs. ³ 

Neue Richtlinen zum Alters-
vorsorge-Verbesserungsgesetz 

Das Bundesfinanzministerium hat seine 
beiden Schreiben zur einkommensteuer-
rechtlichen Behandlung von Vorsorgeauf-
wendungen und Altersbezügen und zur 
steuerlichen Förderung der privaten Al-
tersvorsorge und betrieblichen Altersver-
sorgung überarbeitet. Beide Verwaltungs-
anweisungen sind an die Gesetzesände-
rungen im letzten Jahr durch das Alters-
vorsorge-Verbesserungsgesetz angepasst 
worden. Mit dem Gesetz wurden unter 
anderem Vereinfachungen und Verbesse-
rungen beim Wohn-Riester vorgenommen. 

 

Übernahme von Bußgeldern 
durch den Arbeitgeber 

Bisher galt, dass der Arbeitgeber Verwar-
nungs- und Bußgelder seiner Arbeitneh-
mer ohne steuerliche Folgen übernehmen 
kann, wenn dies im überwiegend eigenbe-
trieblichen Interesse des Arbeitgebers 
liegt. Das entschied der Bundesfinanzhof 
vor zehn Jahren im Fall eines Paketzu-
stelldienstes, der die Strafzettel seiner 
Zusteller für die Verletzung eines Halte-
verbots übernommen hatte. Jetzt hat der 
Bundesfinanzhof aber seine Rechtspre-
chung geändert und stuft die Übernahme 
als Arbeitslohn ein. Im Streitfall ging es 
um eine Spedition, die die Bußgelder der 
Fahrer wegen Verstößen gegen die Lenk- 
und Ruhezeiten übernommen hatte. 

 

Beginn der Abschreibung 

Nicht immer ist auf den ersten Blick klar, 
wann der Abschreibungszeitraum für ein 
Wirtschaftsgut beginnt. Zwar ist der Zeit-
punkt der Lieferung laut Gesetz auch der 
Zeitpunkt der Anschaffung, doch zur Lie-
ferung gehört nach Ansicht des Nieder-
sächsischen Finanzgerichts der Übergang 
von Besitz, Gefahr, Nutzungen und Las-
ten. Bei komplexeren Wirtschaftsgütern 
können diese Komponenten durchaus zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten auf den 
Erwerber übergehen. Im Streitfall ging es 
um eine Windkraftanlage, für die der Käu-
fer schon im Jahr 2004 Besitz und Nutzung 
übernommen und Einspeisevergütungen 
erhalten hatte. Damit war der Käufer laut 
dem Urteil aber noch nicht wirtschaftli-
cher Eigentümer der Anlage, weil die Ge-
fahr erst im Folgejahr mit der Feststel-
lung der Mängelfreiheit und der Übertra-
gung der Gewährleistungsansprüche gegen 
die Vorlieferanten auf den Käufer über-
ging. Eine Abschreibung der Anlage war 
daher erst ab 2005 möglich. 



 5

Löschung einer britischen Limited 
Das Bundesfinanzministerium hat sich zu den steuerlichen Fol-
gen der Löschung einer britischen Limited aus dem britischen 
Handelsregister geäußert. 

Als günstige Alternative zur GmbH bekannt geworden, hat die Li-
mited mittlerweile viel an Popularität eingebüßt, seit es auch in 
Deutschland mit der UG auch eine Kapitalgesellschaftsform gibt, 
die sich ohne Stammkapital gründen lässt. Trotzdem sind im Lauf 
der Jahre in Deutschland mehr als 30.000 Gesellschaften als Li-
mited gegründet worden. Welche rechtlichen und steuerlichen 
Folgen es hat, wenn eine Limited wieder aus dem britischen Han-
delsregister gelöscht wird, erklärt das Bundesfinanzministerium. 

Nach britischem Gesellschaftsrecht hat die Löschung einer briti-
schen Limited aus dem britischen Handelsregister konstitutive 
Wirkung. Das heißt, dass mit der Registerlöschung die rechtliche 
Existenz der Limited endet und noch vorhandenes Vermögen an 
die britische Krone fällt. Verbindlichkeiten der Gesellschaft erlö-
schen, soweit sie nicht dinglich besichert sind. Dieser Vermögens-

anfall ist allerdings auf Ver-
mögen begrenzt, das sich im 
Hoheitsgebiet des Vereinigten 
Königreichs befinden.  

Verfügt die gelöschte Limited 
über inländisches Vermögen 
(dazu gehören auch Steuerer-
stattungsansprüche), gilt sie 
bis zu ihrer vollständigen Ab-

wicklung als fortbestehend (sog. Restgesellschaft). Verbindlichkei-
ten in Deutschland – insbesondere aus Steuern – erlöschen nicht. 

Setzen die bisherigen Gesellschafter der gelöschten Limited deren 
werbende Geschäftstätigkeit in Deutschland fort, begründen sie 
einen neuen Unternehmenszweck. Diese Tätigkeit wird dann nach 
deutschem Recht als offene Handelsgesellschaft oder als Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts behandelt. Erfolgt die Fortführung nur 
durch einen Gesellschafter, gilt er als Einzelkaufmann. Die über 
inländisches Vermögen verfügende Restgesellschaft besteht dane-
ben bis zum Abschluss der Liquidation fort. Das gilt auch dann, 
wenn der oder die Gesellschafter zur Fortsetzung der Geschäftstä-
tigkeit die Firma der gelöschten Limited weiter verwenden. 

Nutzen der oder die fortsetzungswilligen Gesellschafter Vermögen 
der Restgesellschaft im Rahmen der weitergeführten Tätigkeit 
(Kundenstamm, Maschinen oder sonstige Wirtschaftsgüter), gilt 
das in der Regel als unentgeltliche Sachauskehrung (Eigentums-
übertragung). Sofern Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die 
Restgesellschaft ihre Eigentumsansprüche kennt und diese auch 
tatsächlich geltend macht, kommt auch eine unentgeltliche Nut-
zungsüberlassung in Frage. In beiden Fällen kann potenziell eine 
verdeckte Gewinnausschüttung vorliegen. 

Im Fall einer sog. „restoration” („Wiederherstellung”), die unter 
anderem von den Gesellschaftern oder den Gläubigern beantragt 
werden kann, wird die Gesellschaft so behandelt, als wäre die Lö-
schung nie erfolgt. Auch bereits ergangene Steuerbescheide blei-
ben wirksam. Dagegen führt die Neueintragung einer Gesellschaft 
unter gleichem Namen nicht dazu, dass die gelöschte Limited wie-
der auflebt. Stattdessen entsteht eine eigenständige Gesellschaft 
mit eigener Companies House Registration Number. ³ 

Zweit- oder Ferienwohnungen 
sind schenkungsteuerpflichtig 

Die Übertragung eines selbstgenutzten 
Gebäudes an den Ehepartner ist im Rah-
men der Steuerbefreiung für ein Fami-
lienwohnheim von der Schenkungsteuer 
befreit. Das gilt allerdings nur für die Im-
mobilie, in der sich auch der Lebensmit-
telpunkt der Eheleute befindet, meint der 
Bundesfinanzhof. Die Steuerbefreiung gilt 
daher nicht für die Übertragung von 
Zweit- oder Ferienwohnungen, zumal die 
Richter ohnehin verfassungsrechtliche Be-
denken gegen die derart weitgehende 
Steuerbefreiung von Immobilienvermögen 
unter Eheleuten haben. 

 
Kleinbetragsrechnungen eines 
Kleinunternehmers 

Wer von der umsatzsteuerlichen Kleinun-
ternehmerregelung Gebrauch macht, 
muss bei der Ausstellung von Rechnungen 
vorsichtig sein. Enthält eine Kleinbetrags-
rechnung nämlich alle anderen gesetzlich  
vorgeschriebenen Angaben  (Rechnungs-
aussteller, Ausstellungsdatum und Leis-
tungsbeschreibung), genügt schon der 
Hinweis auf einen bestimmten Umsatz-
steuersatz dafür, dass der Unternehmer 
die Steuer auch dem Finanzamt schuldet. 
Das bescheinigte der Bundesfinanzhof 
dem Inhaber einer Reparaturwerkstatt, 
der in seinem Quittungsblock zwar immer 
nur einen Bruttobetrag angab, aber in der 
Vordruckzeile „+ __ % MwSt.“ auch einen 
Steuersatz eingetragen hatte. 

 

Zusammenballung von Einkünften 
durch eine Abfindung 

Für außerordentliche Einkünfte wie zum 
Beispiel Abfindungen gibt es im Steuer-
recht eine Sonderregelung, mit der der 
Progressionseffekt gemildert werden soll. 
Die ermäßigte Besteuerung bei der Zu-
sammenballung von Einkünften kommt 
aber nur dann zum Zug, wenn tatsächlich 
eine substanzielle Abfindung gezahlt 
wird. Nach Auffassung des Finanzgerichts 
Niedersachsen sind für die Prüfung die re-
al verwirklichten Einkünfte mit den fikti-
ven Einkünfte zu vergleichen, die der Ar-
beitnehmer im Jahr der Abfindung erzielt 
hätte, wenn das Arbeitsverhältnis weiter 
bestanden hätte. Dabei sind auch Erkran-
kungen und daraus folgende voraussicht-
lich niedrigere Einkünfte zu berücksichti-
gen. Das Finanzamt darf also nicht ein-
fach aus einem hohen Einkommen in den 
Vorjahren schließen, dass auch nach der 
Kündigung noch ein hohes Einkommen zu 
erzielen gewesen wäre. 
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Aufteilung der Kosten für ein 
häusliches Arbeitszimmer 
Der Bundesfinanzhof lässt den Großen Senat entscheiden, ob 
die Kosten für ein auch teilweise privat genutztes Arbeitszim-
mer anteilig steuerlich abziehbar sind. 

Seit der Große Senat des Bundesfinanzhofs entschieden hat, dass 
teilweise beruflich und teilweise privat veranlasste Aufwendungen 
auch anteilig steuerlich berücksichtigt werden können, ist von die-
sem Aufteilungsprinzip schon reichlich Gebrauch gemacht worden. 
Bei den Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer sind die Finanz-
ämter bisher aber meist nicht willens gewesen, eine Kostenauftei-
lung zu akzeptieren. 

Der Bundesfinanzhof hat jetzt beschlossen, dass sich der Große 
Senat erneut mit der Kostenaufteilung befassen soll. Es geht dabei 
um die Frage, ob die Kosten für ein Arbeitszimmer, dass mehrheit-
lich für die Arbeit, aber eben auch nicht unerheblich privat ge-
nutzt wird,  in Höhe des beruflichen Anteils steuerlich abziehbar 
sind. Der Vorlagebeschluss umfasst zwar nicht die berühmte Ar-
beitsecke im Wohnzimmer, aber auch damit wird sich der Bundes-
finanzhof noch auseinandersetzen müssen. Vorerst gilt es, Ausga-
ben in der Steuererklärung geltend zu machen und mögliche Steu-
ervorteile durch einen Einspruch zu sichern. Das Einspruchsverfah-
ren ruht dann automatisch bis zu einer Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs. ³ 

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 
noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-
min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Spende an den Papst 
nicht abziehbar 

Eine Spende an den Papst mag gut für das 
Seelenheil des Spenders sein, für seine 
Steuererklärung ist sie aber nutzlos. Zwar 
sind mittlerweile auch Spenden an ge-
meinnützige Organisationen im Ausland 
steuerlich abziehbar. Allerdings gilt das 
nur für Organisationen in einem EU- oder 
EWR-Staat. Weil der Vatikanstaat aber 
nicht Teil der EU oder EWR ist, ist eine 
Spende an den Papst nicht abziehbar, ur-
teilte das Finanzgericht Köln. 

 

Beerdigungskosten sind keine 
außergewöhnlichen Belastungen 

Aufwendungen für die Beerdigung eines 
nahen Angehörigen sind nach Ansicht des 
Finanzgerichts Münster grundsätzlich au-
ßergewöhnlich. Sie sind aber in der Regel 
nicht zwangsläufig, meint das Gericht, 
und damit mindestens dann nicht steuer-
lich als außergewöhnliche Belastung ab-
ziehbar, wenn der Nachlass zur Deckung 
der Beerdigungskosten ausreicht. Die Ver-
pflichtung des Erben zur Übernahme der 
Beerdigungskosten sei nämlich keine per-
sönliche Verpflichtung des Erben, sondern 
eine Nachlassverbindlichkeit. 

 

 


